
Änderungen im SGB VIII beschlossen 
Am 20.04.2021 hat der Bundestag das Kinder- und Jugendlichenstärkungsgesetz beschlossen, 
dass auch Änderungen im SGB VIII enthält. 

Für die Kindertagespflege sind einige wesentlichen Änderungen enthalten. 

Änderungen, die die Kindertagespflege betreffen im Überblick : 

• Durchgängig wird der Begriff „Tagespflege“ durch „Kindertagespflege“ ersetzt. 
• 8a (5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden 
gewichtiger Anhalts-punkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes 
eine Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei eine insoweit erfahrene 
Fachkraft beratend hinzuziehen. Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind 
in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.“ 

• 22 Abs. 1 (bb) ergänzt: „Nutzen mehrere Kindertagespflegepersonen Räumlichkeiten 
gemeinsam, ist die vertragliche und pädagogische Zuordnung jedes einzelnen Kindes 
zu einer bestimmten Kindertagespflegeperson zu gewährleisten. Eine gegenseitige 
kurzzeitige Vertretung der Kindertagespflegepersonen aus einem gewichtigen 
Grund steht dem nicht entgegen.“ 

• 22 Abs. 2 (cc) ergänzt: „Hierzu sollen sie die Erziehungsberechtigten einbeziehen und 
mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und anderen Personen, Diensten oder 
Einrichtungen, die bei der Leistungserbringung für das Kind tätig werden, 
zusammenarbeiten. Sofern Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert 
werden, arbeiten die Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege und der 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit anderen beteiligten Rehabilitationsträgern 
zusammen.“ 

• 23 Abs. 2 (bb): In Nummer 3 wird nach den Wörtern „Beiträge zu einer“ das Wort 
„angemessenen“ eingefügt 

• 27 Abs. 2 Satz 3: „Unterschiedliche Hilfearten können miteinander kombiniert werden, 
sofern dies dem erzieherischen Bedarf des Kin-des oder Jugendlichen im Einzelfall 
entspricht.“ Das bedeutet, dass nun auch die Familienpflege/Kindertagespflege nach § 
32 Satz 2 mit anderen Hilfen kombiniert werden kann. 

• 87 c: „(1) Für die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 43 sowie für deren Rücknahme 
und Widerruf ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die 
Kindertagespflegeperson ihre Tätigkeit ausübt. Ist die Kindertagespflegeperson im 
Zuständigkeitsbereich mehrerer örtlicher Träger tätig, ist der örtliche Träger zuständig, 
in dessen Bereich die Kindertagespflegeperson ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für 
die Erteilung der Pflegeerlaubnis nach § 44 sowie für deren Rücknahme und Widerruf 
ist der örtliche Träger zuständig, in dessen Bereich die Pflegeperson ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat“. 

Weitere Informationen sowie Begründungen und Ausführungen dazu finden Sie 
beim Deutschen Bundestag. 
 
 


